
































































































































Darstellung: bisher

Flächennutzungsplan Stadt Heinsberg 34. Änderung: Konzentrationszonen für Windenergieanlagen

Maßstab = 1:10.000

Darstellung: neu - nach der 34. Änderung

SO
Wind

Vorentwurf

ÜbersichtDie Aufstellung der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes ist vom Planungs- und Verkehrs-
ausschuss am ........................... beschlossen worden.
Die Aufstellung der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes stimmt mit dem Beschluss des 
Planungs- und Verkehrsausschusses vom ............................ überein.
Das Verfahren gem. § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO ist eingehalten worden.

Heinsberg, den ...................................
Der Bürgermeister

Dieder

Verfahrensvermerke:

1. Die Aufstellung der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ............................ 
    ortsüblich bekanntgemacht. Die vorgezogene Beteiligung der Bürger hat am ............................ 
    stattgefunden.
2. Die Träger öffentlicher Belange wurden vom ...................... bis ........................... zu der Planung 
    gehört.
3. Der Entwurf wurde vom Planungs- und Verkehrsausschuss am  ............................ beschlossen 
    und hat nach öffentlicher Bekanntmachung am ....................... in der Zeit vom ........................... 
    bis .......................... öffentlich ausgelegen.
4. Der Rat der Stadt Heinsberg hat am ............................ über die Anregungen und Bedenken 
    beschlossen.
5. Der Rat der Stadt Heinsberg hat die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes am 
    ................................. beschlossen.

Heinsberg, den ................................
Der Bürgermeister

Dieder

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - 
PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1509).

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666 / SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 G zur Weiterentwicklung der 
politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 
19. Dezember 2013 (GV.NRW. S. 847).

Die beschlossene 34. Änderung des Flächennutzungsplanes stimmt mit dem Beschluss des 
Rates vom ............................ überein. Das Verfahren gem. § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO ist 
eingehalten worden.

Heinsberg, den ..........................
Der Bürgermeister

Dieder

Die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Heinsberg ist am ......................... 
genehmigt worden. Zu diesem Plan gehört die Verfügung der Bezirksregierung Köln

vom .................................., Az.: .......................................

Köln, den ..................................
Bezirksregierung Köln
Im Auftrage

Der Beschluss des Rates der Stadt Heinsberg über die 34. Änderung des Flächennutzungs-
planes ist am ............................... bekanntgemacht worden.

Heinsberg, den ................................
Der Bürgermeister
Im Auftrage

Schönleber
Ltd. Stadtrechtsdirektor

Rechtsgrundlagen:

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548).

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - 
BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV.NRW. 1999 Nr. 37 vom 20. September 1999 S. 515 bis 522), zuletzt 
geändert durch Erstes Modernisierungsgesetz - 1. ModernG NRW vom 15. Juni 1999 (GV.NRW. 1999 Nr. 27 vom 
13. Juli 1999 S. 385 bis 400).

Bredemann, Fehrmann,
Hemmer und Kordges

Savignystraße 59
45147 Essen
Telefon  0201.623037
Telefax  0201.643011
info@oekoplan-essen.de
www.oekoplan-essen.de

Maßstab  1 : 125.000

Darstellung: neu - nach der 34. ÄnderungDarstellung: bisher

Legende

SO
Wind

SO
Wind

Straßenverkehrsfläche

Grenze des Stadtgebietes

„Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
Konzentrationszone für Windenergieanlagen“ mit der
zusätzlichen Nutzungsmöglichkeit als landwirtschaftliche Fläche

Wasserfläche

Fläche für die Landwirtschaft

Fläche für Wald

Landschaftsschutzgebiet

Wasserflächen u. Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Verkehrsflächen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Planungen, Nutzungsregelungen, Massnahmen und Flächen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft

X X XY Y Y Gasfernleitung (beidseitiger Schutzstreifen 5 m)

X X X Oberirdische Leitung
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Schutzgebiet für Grund- und Quellwassergewinnung

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen 
Festsetzungen
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Teilfläche 1: Laffeld / Pütt

Teilfläche 3: Waldenrath / Straeten

Teilfläche 4: Uetterath / Randerath

Teilfläche 2: Straeten / Uetterath

Von Georg Wietz , 15:30, 23.09.2014

keine Vodafone

Richtfunkstrecken im

Planungsgebiet

keine Vodafone

Richtfunkstrecken im

Planungsgebiet

keine Vodafone

Richtfunkstrecken im

Planungsgebiet

Richtfunkstrecke 6706d -> 5789d läuft

durch das Planungsgebiet, bitte

berücksichtigen Sie die Strecke mit einem

Zylinder mit 50m Radius um die gedachte

Verbindungslinie

Koordinaten WGS 84:

6706d:

51°00'50.4"N 6°05'12.5"E

Höhe über NN: 80m

Höhe über Grund: 41m

5789d:

50°58'21.1"N 6°05'33.3"E

Höhe über NN: 98m

Höhe über Grund: 33m



Aktenzeichen: 60/61 - 20 - 01
 
 
 

Von: Stephan.Kneip@eplus-gruppe.de [mailto:Stephan.Kneip@eplus-gruppe.de] 
Gesendet: Donnerstag, 5. Februar 2015 09:51
An: Stadtverwaltung Heinsberg
Betreff: Ihr Schreiben vom 16.01.2015; "Entwurf der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt Heinsberg 'Konzentrationszonen für Windenergieanlagen'"; Aktenzeichen: 60/61 - 20 - 01
 
Sehr geehrter Herr Mevissen,
sehr geehrte Damen und Herren,
 
danke für Ihre Anfrage und die Möglichkeit, Ihnen unsere Belange mitteilen zu können. Wie wir
bereits im September 2014 mitgeteilt haben, haben wir die von Ihnen uns zugesendeten
Unterlagen untersucht - Siehe angehängte E-Mail.  Dort wurde bereits festgestellt, dass Ihre
ausgewiesenen Flächen für Windenergieanlagen Richtfunkstrecken der E-Plus Mobilfunk GmbH
& Co. KG tangieren.  Insbesondere wird Ihre ausgewiesene Teilfläche 4 in „Uetterath /
Randerath“, von einem unserer Links mit der Nummer 16815139 tangiert.
Wir erbitten uns weiterhin einen Schutzbereichsabstand von 30 Metern links und rechts der
gedachten Richtfunkachse (Fresnelzone), gegenüber dem Wirkungsradius Ihrer Rotorblätter.
Für Ihre Kenntnis und weiteren Verwendung, haben wir Ihnen einen Kartenausschnitt mit den
betreffenden Links an diese Email angehängt.  Außerdem senden wir Ihnen eine Excel-Datei mit
den betreffenden Koordinaten dieser Links.
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. (FH) Stephan Kneip
Koordinator Festnetz
Regional Network West
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Bürger 1
Heinsberg-Straeten



Bürger 2
Heinsberg-Scheifendahl




